
1. �Kurzarbeit

1.1 Rechtliche Grundlagen
Die Kurzarbeit ist in den Art. 31ff des Arbeits-
losenversicherungsgesetzes (AVIG) sowie  
in der Arbeitslosenversicherungsverordnung 
(AVIV) geregelt. Sofern die gesetzlichen  
Voraussetzungen (Art. 31ff AVIG) erfüllt 
sind, entschädigt die Arbeitslosenversiche-
rung bei Kurzarbeit 80% des Lohnausfalls. 
Die Entschädigung wird dem Arbeitgeber 
ausbezahlt. Massgebend ist der letzte vor der 
Kurzarbeit ausbezahlte Monatslohn.

Die Kurzarbeit erfordert einen anrechen- 
baren Arbeitsausfall. Anrechenbarkeit ist 
gegeben, wenn der Arbeitsausfall (a) min-
destens 10% der vereinbarten Arbeitsstun-
den ausmacht, (b) voraussichtlich vorüber-
gehend ist, (c) auf wirtschaftliche Gründe 
zurückzuführen und (d) unvermeidbar ist.

Bestimmte Personengruppen (Manage-
ment, mitarbeitende Ehegatten, Lehrlinge, 
Temporärangestellte, Mitarbeiter in gekün-
digter Stellung usw.) haben keinen An-
spruch auf eine Kurzarbeitsentschädigung. 
Arbeitnehmer, die mit der Kurzarbeit nicht 
einverstanden sind, erhalten den vertraglich 
vereinbarten Lohn (riskieren aber damit 
eine Entlassung). 

1.2 Verfahren
Beabsichtigt der Arbeitgeber, für seine Ar-
beitnehmer Kurzarbeitsentschädigung gel-
tend zu machen, muss er dies in der Regel 
10 Tage im Voraus bei der zuständigen kan-
tonalen Amtsstelle schriftlich und begründet 
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auf dem entsprechenden SECO-Formular 
melden. Mit dem Formular sind weitere 
Dokumente einzureichen, die die Notwen
digkeit der Kurzarbeit glaubhaft machen.  
Erfahrungsgemäss prüfen die kantonalen 
Amtsstellen, in den meisten Kantonen eine 
Abteilung der Volkswirtschaftsdirektion,  
die eingereichten Unterlagen im Detail und  
entscheiden in der Regel innert 10 Tagen, 
sofern das Formular und die Unterlagen  
vollständig eingereicht wurden.

Ab 1. April 2009 bis 31. März 2011 wird  
die Kurzarbeitsentschädigung innert einem 
Zeitraum von 2 Jahren während max.  
18 Monaten ausgerichtet. Sind alle An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt, entrichtet 
die Arbeitslosenkasse die Kurzarbeitsent-
schädigung dem Arbeitgeber in der Regel 
innert einem Monat abzüglich eines Karenz-
tages pro Monat. Zudem erhält der Arbeit-
geber die Arbeitgeberbeiträge an die 1. Säule 
und Arbeitslosenversicherung von der  
Arbeitslosenkasse entschädigt. 

1.3 Pflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Ar-
beitnehmer die Kurzarbeitsentschädigung 
vorzuschiessen und am ordentlichen Zahl-
tag auszurichten, die Kurzarbeitsentschädi-
gung für die Karenztage zu seinen Lasten zu 
übernehmen sowie die gesetzlich und ver-
traglich geschuldeten Sozialversicherungs-
beiträge entsprechend der Normalarbeits-
zeit zu bezahlen (die Arbeitnehmer bleiben 
in der Regel zu 100% versichert). Der Ar-
beitgeber ist berechtigt, den vollen Arbeit-
nehmerbeitrag vom Lohn in Abzug zu brin-
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Bedingt durch die aktuelle Wirtschaftslage 
sehen sich heute immer mehr Unternehmen 
gezwungen, Kurzarbeit einzuführen oder 
sogar Mitarbeitende zu entlassen. In letzte-
rem Fall spricht man bei Vorliegen gewisser 
(quantitativer) Kriterien von Massenentlas-
sungen. Sowohl für die Einführung von 
Kurzarbeit als auch bei Massenentlassungen 
sind gesetzliche Vorgaben zu berücksichti-
gen. Um Imageschädigungen und/oder ne-
gative finanzielle Konsequenzen zu vermei-
den, tut ein betroffenes Unternehmen 
insbesondere bei Massenentlassungen gut 
daran, die Massnahmen gut zu planen und 
auf strikte Einhaltung der relevanten Vor-
schriften zu achten.

Die vorliegende Ausgabe von Legal News 
vermittelt eine Übersicht über die Grundla-
gen und das Verfahren sowohl mit Bezug 
auf die Kurzarbeit als auch auf die Massen-
entlassung. Ein besonderes Augenmerk 
wird auf die Pflichten der Arbeitgeber und – 
im Zusammenhang mit Massenentlassun-
gen – die Konsequenzen der Nichteinhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften 
gerichtet.
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gen (sofern nichts anderes vereinbart 
wurde).

Der Arbeitgeber muss zudem beim Vollzug 
mitwirken. Dazu gehören insbesondere die 
Auskunfts- und Meldepflichten, die zur Ab-
klärung des Anspruchs und zur Festsetzung 
der Kurzarbeitsentschädigung notwendig 
sind.

Der Arbeitgeber muss den Entschädigungs-
anspruch innert drei Monaten bei der Ar-
beitslosenkasse geltend machen.

2. Massenentlassung

2.1 Rechtliche Grundlagen
Massenentlassungen werden in den Art. 335d 
ff OR geregelt. Danach liegt eine Massenent-
lassung vor, wenn ein Arbeitgeber innert einer 
Periode von 30 (Kalender-)Tagen in einem 
Betrieb Kündigungen aus Gründen ausspricht, 
die in keinem Zusammenhang mit der Person 
der Arbeitnehmenden stehen, und von den 
Kündigungen eine Mindestanzahl von Arbeit-
nehmenden wie folgt betroffen sind: 

Grösse des Betriebs
(Anzahl AN)

Kriterien für das Vorliegen
einer Massenentlassung

21–99 ab 10 Kündigungen

100–299 ab 10% aller AN

> 300 ab 30 Kündigungen

In gewissen Kantonen ist bereits ab sechs Ent-
lassungen ein spezielles Verfahren einzuhal-
ten (z. B. Genf und Waadt).

2.2 Verfahren
Plant ein Unternehmen Kündigungen im er-
wähnten Ausmass, hat der Arbeitgeber fol-
gende Schritte einzuhalten: 

1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmerver-
tretung bzw. die Arbeitnehmer («Arbeitneh-
merschaft») schriftlich über (a) die Gründe 
der Massenentlassung, (b) die Zahl der 
Arbeitnehmenden, denen gekündigt werden 
soll, (c) die Zahl der in der Regel beschäftig-
ten Arbeitnehmenden und (d) den Zeitraum, 
in dem die Kündigungen ausgesprochen wer-
den sollen, zu informieren. 

2. Der Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer-
schaft eine Konsultationsfrist für die Unter-
breitung von Vorschlägen zur Vermeidung der 
Kündigungen einzuräumen. Welches eine 
angemessene Konsultationsfrist darstellen 

würde, wurde vom Gesetzgeber allerdings 
nicht definiert. Gemäss Lehre und Rechtspre-
chung dürfte eine angemessene Konsultati-
onsfrist bei einfacheren oder sehr dringenden 
Fällen fünf Arbeitstage und bei komplexeren 
Fällen zwei Wochen betragen. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass es sich in jedem Fall emp-
fiehlt, lokale Usanzen zu beachten.

3. Eine Kopie der in Schritt 2 genannten Mit-
teilung hat der Arbeitgeber dem kantonalen 
Arbeitsamt zuzustellen (Art. 335f Abs. 4 OR).

4. Nach Abschluss der Konsultation hat der 
Arbeitgeber das kantonale Arbeitsamt über 
die Ergebnisse der Konsultation schriftlich zu 
orientieren (Art. 335g Abs. 1 und 2 OR).

5. Eine Kopie der in Schritt 4 genannten Anzei-
ge hat der Arbeitgeber auch der Arbeitneh-
merschaft zuzustellen (Art. 335g Abs. 1 OR).

6. Nach all diesen Schritten kann der Arbeit-
geber die beabsichtigten Kündigungen aus-
sprechen oder andere Massnahmen durchfüh-
ren. Die Arbeitsverhältnisse enden frühestens 
30 Tage nach der in Schritt 4 genannten An-
zeige (Art. 335g Abs. 4 OR).

7. Schliesslich hat der Arbeitgeber die ausge-
sprochenen Entlassungen beim zuständigen 
Arbeitsamt zu melden (Art. 29 des Arbeits-
vermittlungsgesetzes). 

2.3 Rechtliche Konsequenzen bei Nicht-
einhaltung des vorgesehenen Ablaufs
Spricht der Arbeitgeber Kündigungen aus, 
ohne das Konsultationsverfahren durchge-
führt zu haben, so sind die Kündigungen miss-
bräuchlich. Den betroffenen Arbeitnehmern 
steht ein Anspruch auf Schadenersatz zu. Die 
Entschädigung beträgt maximal zwei Monats-
löhne (Art. 336 Abs. 2 lit. c OR).

Wird die Anzeige an das kantonale Arbeitsamt 
nach Art. 335g Abs. 1 OR verzögert oder ganz 
unterlassen, so beginnt die in Abs. 4 des er-
wähnten Artikels genannte Dreissigtagefrist 
bzw. die anwendbare Kündigungsfrist nicht zu 
laufen. Eine ausgesprochene Kündigung ist 
dennoch gültig, die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses wird jedoch hinausgeschoben. 
Solange das Arbeitsverhältnis nicht beendet 
wird, haben der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer ihren Pflichten aus dem Arbeitsver-
trag weiterhin nachzukommen.
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